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1. (1)Die Themenfestlegung hat im Einvernehmen zwischen der Betreuerin oder dem Betreuer der

vorwissenschaftlichen Arbeit und der Prüfungskandidatin oder dem Prüfungskandidaten im ersten Semester der

vorletzten Schulstufe zu erfolgen. Eine Lehrperson hat grundsätzlich bis zu drei, höchstens jedoch fünf

abschließende Arbeiten pro Reifeprüfungsjahrgang und nur solche abschließenden Arbeiten zu betreuen,

hinsichtlich derer sie über die erforderliche berufliche oder außerberufliche (informelle) Sach- und

Fachkompetenz verfügt. Bei der Themenfestlegung ist zu beachten, dass neben umfangreichen

Fachkompetenzen auch eine sichere Anwendung von Arbeitstechniken und Methoden unter Beweis gestellt

werden sollen. Dafür ist erforderlich, dass unterschiedliche Informationsquellen unter sachgerechter Nutzung

sowie der Einsatz neuer Medien und geeigneter Lern- und Arbeitstechniken zielführende Aufschlüsse über den

Themenbereich zulassen. Zusammenhängende Sachverhalte sollen selbstständig mit geeigneten Methoden

erfasst und unter Zugrundelegung logischer Denkweisen sinnvoll hinterfragt und kritisch problematisiert werden

können. Sowohl die abschließende Arbeit als auch die Präsentation und Diskussion sollen Gelegenheit geben,

neben klarer Begriffsbildung auf hohem Niveau differenziertes Ausdrucksvermögen, umfangreiche Kenntnisse,

Fähigkeiten, Methodik, Selbstständigkeit sowie Kommunikations- und Diskursfähigkeit unter Beweis zu stellen.

2. (1a)Eine forschende Arbeit kann eine schriftliche Arbeit unter Beschreibung der angewandten Methoden und

Reflexion der Ergebnisse oder das Ergebnis eines forschenden Prozesses unter Nutzung von medialen Formaten

sein. Bei gestalterischen oder künstlerischen Arbeiten sollen erworbene Fertigkeiten, Gestaltungsmittel und

Techniken angewendet sowie Kreativität gezeigt werden.

3. (2)Das festgelegte Thema sowie der im Zuge der Themenfindung vereinbarte Erwartungshorizont ist der

Schulleiterin oder dem Schulleiter bis Ende März der vorletzten Schulstufe zur Zustimmung vorzulegen. Die

Schulleiterin oder der Schulleiter hat bis Ende April der vorletzten Schulstufe die Zustimmung zu erteilen oder

unter gleichzeitiger Setzung einer Nachfrist die Vorlage eines neuen Themas zu verlangen.

4. (3)Im Falle der Nichtbeurteilung oder der negativen Beurteilung des Prüfungsgebietes „abschließende Arbeit“

durch die Prüfungskommission hat eine neue Themenfestlegung gemäß Abs. 1 zu erfolgen. Die Schulleitung hat

dem Thema innerhalb von zwei Wochen ab Vorlage zuzustimmen oder unter Setzung einer Nachfrist die Vorlage

eines neuen Themas zu verlangen.

5. (4)Die schriftliche Arbeit bzw. die Dokumentation gemäß § 7 Abs. 1 Z 2 hat jedenfalls ein Titelblatt, ein Abstract,

ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, einen Hauptteil, ein Schlusskapitel und ein Literatur- und

Quellenverzeichnis zu enthalten.

6. (5)Im Rahmen der abschließenden Arbeit ist ein Abstract im Umfang von zirka 1 000 bis 1 500 Zeichen, inklusive

Leerzeichen, zu erstellen, in welchem das Thema, die Problemformulierung und die wesentlichen Ergebnisse

schlüssig darzulegen sind. Der Abstract ist in deutscher oder englischer Sprache abzufassen. Findet Abs. 6

Anwendung, ist der Abstract zusätzlich in dieser Sprache abzufassen.

7. (6)Die abschließende Arbeit kann im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer auch in einer von der

Prüfungskandidatin oder vom Prüfungskandidaten besuchten lebenden Fremdsprache abgefasst werden. Wurde

die abschließende Arbeit in einer lebenden Fremdsprache abgefasst, so kann die Präsentation und Diskussion

auf Wunsch des Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin und mit Zustimmung aller

Kommissionsmitglieder in dieser Fremdsprache abgehalten werden.

8. (7)An allgemeinbildenden höheren Schulen unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen

Ausbildung kann die abschließende Arbeit im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer auch in der

Unterrichtssprache Englisch abgefasst werden. Wurde die abschließende Arbeit in englischer Sprache abgefasst,

so ist die Präsentation und Diskussion in englischer Sprache abzuhalten. Wurde die abschließende Arbeit in einer

anderen als der englischen Sprache abgefasst oder wurde keine abschließende Arbeit erstellt, so hat die

Klausurprüfung eine schriftliche Klausurarbeit aus dem Prüfungsgebiet „Englisch“ im Sinne des § 12 Abs. 1a zu

umfassen.
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